
 

 
 

 
 
 
 

genehmigtes Protokoll 
 
 
Protokoll 
Der 138. ord. Sitzung des Fachbereichsrates des 
Fachbereichs Biologie, Chemie, Pharmazie 
am Mittwoch, den 11.02.2015 um 14:00 Uhr s.t. 
im Raum 12.12  des Instituts für Chemie und Biochemie, Takustr. 3, 14195 Berlin 
 
Beginn:     14:00 Uhr 
Ende:     15:00 Uhr 
 
 
Fachbereichsrat (Mitglieder) 
   
(Professoren) 
Herr Prof. Dr. Abram, Herr Prof. Dr. Melzig, Herr Prof. Dr. Pflüger, Herr Prof. Dr. Reißig, Herr Prof. Dr. Rolff, Herr 
Prof. Dr. Rühl (Stellv.), Herr Prof. Dr. Christmann (erw. FBR) 
 
(WiMi) 
Herr Dr. Thewes, Herr Dr. Zimmer 
 
(SoMi) 
Frau Christmann-Oesterreich, Herr Richter 
 
(Stud.) 
Herr Neubert, Herr Pohl, Frau Reinhold 
 
Gäste 
Herr Prof. Heretsch, Frau Hessler Bittl 
 
Dekanat/Fachbereichsverwaltung 
Frau Dr. Andree, Herr Dr. Großpietsch, Frau Rauch 
 
Frauenbeauftragte 
Frau Artelt, Frau Buchert 
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1. Öffentlicher Teil 
 

 
1. Genehmigung der Tagesordnung (öffentlicher Teil) der 138. ord. Sitzung am 11.02.2015 
Die Tagesordnung wird genehmigt.       Einstimmig

  
 

2. Genehmigung des Protokolls (öffentlicher Teil) der 137. ord. Sitzung am 28.01.2015 
 Das Protokoll wird genehmigt.       Einstimmig 

 
 

3. Bericht des Dekans 
 
Wahlergebnisse des Fachbereichsrats (siehe Anlage) 
 
Wahlergebnisse der nebenberuflichen Frauenbeauftragte und ihrer Stellvertreterin (siehe Anlage) 
Verabschiedung der ehemaligen Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterin. 
 
 

4. Verschiedenes       
 

Frau Reinhold berichtet aus der Ausbildungskommission 
 

  Empfehlungen der Ausbildungskommission BCP (Biologie, Chemie Pharmazie) 
zur Überarbeitung der Satzung für Studienangelegenheiten 
Zusammenfassung der wichtigsten Änderungen: 
 
§ 4 Verfahren der Zulassung und Immatrikulation 
Es wird eine Öffnungsklausel gewünscht, die konkretisiert, wer einen Nachteilsausgleich in Anspruch 
nehmen kann. 
 
§ 5 Zulassung und Immatrikulation in Bachelor--‐ und Masterstudiengängen sowie Registrierung in 
Bachelor--‐ und Lehramtsmasterstudiengängen 
Änderung der Überschrift, da missverständlich 
Verwendung der Gesamtnote des Erststudiums, bei erneuter Immatrikulation nicht in jedem Fall 
gerechtfertigt und fair. 
 
§7 Zulassung und Immatrikulation ausländischer und staatenloser Studienbewerberinnen und 
Studienbewerber sowie Studienbewerberinnen und Studienbewerber mit ausländischer 
Hochschulzugangsberechtigung 
Die Ausbildungskommission BCP spricht sich gegen eine weitere Nutzung der Dienste von Uni-Assist 
aus. 
 
§9 Teilzeitstudium 
Um die Wünsche und Rechte der Teilzeitstudierenden durch individuelle Abänderungen von 
Studienverlaufsplänen oder Vorabverteilungen in Modulen berücksichtigen zu können, bittet die ABK 
darum, folgenden Passus aufzunehmen: „Näheres regelt der betreffende Prüfungsausschuss“     Ferner 
gelten Begründungen für Urlaubssemester auch für Studierende im 1. und 2. Fachsemester. 
Daher empfiehlt die ABK, den Absatz (5) zu streichen. 
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§10 Studierende zur Promotion 
Ergänzung, dass die Zulassung zur Promotion nur entzogen werden kann, wenn das Verschulden auf 
Seiten des Studierenden ist. 
Eindeutigere Formulierung „erlischt die Zulassung zur Promotion“ soll erhalten bleiben. 
 
§§ 11 und 12 zur Verteilungsregelung 
Die ABK empfiehlt, die §§11 und 12 zu tauschen. Für §11 gelten dieselben Empfehlungen wie für §12 
im Folgenden: 
 
--‐        Vorabquote von mindestens 5 % 
--‐         Begriff „Parallelveranstaltungen“ eindeutig erläutern (mehrzügig, zeitlich?) 
--‐         Verschulden durch Krankheit mit erster Priorität oder sogar in Vorabquote verteilen 
--‐         Bei Vorschrift von Prüfungsausschuss soll dieser auch die Ranggruppe festlegen 
--‐         Verteilung von Wahlpflichtmodulen differenzieren (wenn nicht für alle Fachsemester mit gleicher 
Priorität vorgesehen 
--‐         Eine Öffnungsklausel ergänzen, die es dem Prüfungsausschuss erlaubt, abweichende 
Regelungen zu treffen 
 
§14 Beurlaubung 
--‐         Beurlaubung auch im 1. und 2. Semester, sowie länger als 2 (bzw. 3) Semester ermöglichen 
--‐       Wehr--‐ und Ersatzdienst zu den Ausnahmen hinzufügen 
--‐         Erläuterung, wer für die Definition der „begründeten Ausnahmefälle“ zuständig ist. 
 
 
 
Sonstiges 
 
Herr Dr. Heretsch (W1) ist am Montag, den 09.02.2015 bei Herr Prof. Christmann als Juniorprofessor 
„Organische Chemie und Katalyse“ ernannt worden.  
 
 
 
 

 gez. Prof. Dr. Hans-Joachim Pflüger      gez. Lisa Rauch 
                      - Dekan -                                                 - Fachbereichsverwaltung - 
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